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neuen Setfabren Vorteile hieben tonnten. Set größeren
airbetten — über 5000 SJff. — banbelt eS fid) in ber
Siegel um faufmännifch geleitete ©rohbetriebe, bie einen
(Schaben eher tragen tonnen. SJtit bem SJlittelpreiSoer»
fahren woüte man audE) bie |)anbmerfer an oorfict)tige§
unb richtiges 9ïed)nen gewöhnen.

Sladj jroei ißrobejabren tpt wem baS SJlitteïprei§=
»erfahren roieber aufgehoben unb paar auS fotgenben
©rünben:

1. ®er oergebenben Sebötbe ift jeber ©influfj auf
bie 3"f<i)tog§erteilung entpgen. Unter ben Sewerbern
finb pweiten auch Unternehmer, roelöbe ber p oergebenben
airbeit taum geroachfen finb unb boch muffen fie naöh
bem SJlittelpreiS ben gufchlag erhalten.

2. ®aS SJÎittelpreieoerfabren foü in erfier Sinie ben
5Ueinbanbwerfern unb nor allem 0rtSanfäfjigen jugute
tommen. Stach ben alten Sorfctjriften mar eS nicht
möglich, auswärtige ©roßunternehmer ausjufchlieffen,
wenn beren Angebot bem SiittelpreiS pfäüig am nächften
tarn. SBarum aber foü einer girma, bie mit großen
Stapitalien arbeitet ober ihren Sih außerhalb ber ©e»

meinbe bat, auS ftäbtifchen SJlitteln freiwillig mehr
jpgewenbet werben, als bei Serüctfichtigung beS bit»

ligften annehmbaren SlngeboiS notwenbig wäre?
3. häufig tann ein Unternehmer feine Offerte auS

befonberen ©rünben auSnabmSweife niebtig ftellen;
baS SJlittelpreiêoerfahren fd^lie^t bie Serüdftchtigung non
foldhen an fid) richtig fabulierten Singeboten auS.

4. ®ie für bie Slnwenbung beS SJUttelpreiSoerfabtenS
nach oben gezogene ©renp non 5000 Sïlarf ift immer

willfütlid) unb führt namenitich bort ju Unbiüigteiten
unb Qntonfequenjen, wenn eine größere airbeit in oer=

fchiebene Sofe eingeteilt wirb, non benen einige nach bem

SftittelpreiS, anbere nach aügemeinen ©runbfätjen p
»ergeben ftnb.

5. Sßährenb einerfeitS bei ber probeweifen Slnrnen»

bung bes SJlittelpreisoerfahrenS fich oerfchiebene 9la<hteile

gejeigt haben, finb bie erhofften Sorteile auSge»
blieben. ®afj qualitatio beffere airbeit geliefert worben
wäre unb für bie SJlehrauSgaben ber erhöhte SBertbetrag
ber geleisteten airbeit einen ©rfah geteiftet hätte, tonnte

nicht feftgefiellt werben!

0b biefe Slusfüljrungen butchfchlagenb finb, ift eine

ûnbere Çrage. $a§ SJtittelpreiSoerfabren hat einen ge=

funben Stern; teigen ft<h Ungeredjtigfeiten ober SJlängel,
jo hat eS bie Set)örbe in ber §anb, biefelben burch ge=

eignete SIbänbetung ber Sorfcf)riften p oerunmögtichen.

®a bie ©tmeinben in biefer Sepüpng Sorbtlber fein
tonnten unb foüten, ift eine geringe SflehrauSgabe nicht

aüpfehr auSfchlaggebenb. Sewäbrt fich

fahren im ©emeinbebetrieb, fo werben »ermutlich ftaaU

liehe Stürben unb felbft iprioate nach unb nach eben»

faüS non bemfelben ©ebrauet) machen.

®ie neuen Submiffionsbebingungen lauten wie folgt:
1. ®ie fteihänbige Setgebung tritt ein bei Siefetungen

pm 3lnfdE)lag non 1000 Süarf.

2. aide übrigen Sergebungen finb in ber Steget

öffentlich ausschreiben.
3 Sefchräntte Submiffionen finb pläffig bei

Serqebungen im Slnfdjlag bis p 4000 Start. @4 foüen

jeweils nicht mehr als fed)3 Unternehmer jur engeren

Submiffion eingraben werben.

4. Unter ben SubmiffionSangeboten behält fich ber

Stabtrat bie freie 2Bai)l nor.

5 ®en 3ufdhtag foü nach billigem ©rmeffen baS»

ienige SIngebot erhalten, baS bei mäßigen greifen bie

©ernähr für bie Siefetung einer guten unb melftermäßigen

airbeit bietet.

6. j}m aügemeinen werben bei nicht erheblichem
Srei§unterfcf)iebe biejenigen Semerber ben Sorpg er*
halten, bie am hiefigen 0rte unb in eigener SBerfftatt
bie airbeit ausführen.

7. Solche Singebote, oon benen ber (Submittent auf
Serlangen nicht ben SîachweiS p erbringen oermag, bah
er bie angebotene Seiftung ohne Serluft oertragSmäfjig
auSpführen imftanbe ift, finb oon ber Sergebung auS»

pfch liehen.
9Bte man fieht, hat bie Sehörbe oiel mehr freies

Spiel. ©in jweiichneibigeS Schwert bitbet Slrt. 4, ber
mehr ober weniger bie folgenben Slitifel abfdjmächt.

Qn 2ubwig?hafen a. 9îb- hat man nach jnoei ißrobe»
jähren baS StittelpreiSoerfahren für Singebote bis 4000
SRarf bauernb beibehalten.

Sßie unrichtig bisweilen gerechnet wirb, jeigt fol»
genbeS Seifpiel auS ber ißrojiS:

gür $unbationSarbeiten lag oon einer jungen, aber
gut geleiteten girma ein SIngebot oor, baS weit unter
ben anbern ftanb. S)a eS fich u eine airbeit oon über
100,000 $r. hanbelte unb man mit ber oorgefctjlagenen
neuen Saumelhobe gerne einen Serfucl) madhen woüte,
legte man ber Mirena nahe, ihre ©ingabe nochmals auf
aüfäüige fÇe^ler nachpprüfen, inbem man fte nochmals
auf bie fchmterigen Sobenoerhättniffe aufmertfam ma^te.
®ie f^irma blieb bei ihrem- erften SIngebot unb erhielt
ben ^afchlag. ®ie airbeit würbe fachgemäh ausgeführt;
aber bie Schwierigfeiten bes terrains oerurfad)ten fo
oiel Slrbeit, bah ber Unternehmer nachträglich eine er=

flecttiche SJtehrforberung geltenb modjte. Selbftrebenb
tonnte biefe feineSwegS auch "ar teil weife pgefprodhen
werben; benn eS war gerabe baS ptage getreten, wa§
man ber girrna befonberS erwähnte.

Allgemeines Bauwesen.
Steue Sauorbnuug iu SBiuterthur. ®aS Sauamt

hat bem ©rohen Stabtrat eine 3onenbauorbnung
unterbreitet. ®iefe Sauorbnung wiü ber Setfchieben=

artigfeit ber Sertpttniffe eintgeemahen gerecht werben.
®enn eS ift in ber Stat nicht einpiehen, warum an ab»

gelegenen Steüen mit tänblichem ©baratter bie gleichen

Sorfchtiften gelten foüen, wie mitten in einer gefchloffenen

Sltlftabt. ®iefe Sauorbnung unterfcheibet ben alten
Stabtfern, bann baS ebene Saugebiet, b. h- bie an bie

Slltftabt fich anfdjliehenben Quartiere unb enblich baS

^ügelgebiet im ©fchenberg, Srühlberg unb Sinbberg.
3n le^term foü wenigftenS bei ©infamilienhäufern 9îie»

gelfadhwert pr Slnwenbung tommen bürfen. j}m ebenen

Saugebiet barf mit SluSnahme ber ®oppelhäufer nur

^ Baumeister und ArcDitcktcn! -<
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neuen Verfahren Vorteile ziehen konnten. Bei größeren
Arbeiten — über 5000 Mk. — handelt es sich in der
Regel um kaufmännisch geleitete Großbetriebe, die einen
Schaden eher tragen können. Mit dem Mittelpreisver-
fahren wollte man auch die Handwerker an vorsichtiges
und richtiges Rechnen gewöhnen.

Nach zwei Probejahren hat man das Mittelpreis-
verfahren wieder aufgehoben und zwar aus folgenden
Gründen!

1. Der vergebenden Behörde ist jeder Einfluß auf
die Zuschlagserteilung entzogen. Unter den Bewerbern
sind zuweilen auch Unternehmer, welche der zu vergebenden
Arbeit kaum gewachsen sind und doch müssen sie nach
dem Mittelpreis den Zuschlag erhalten.

2. Das Mittelpreisverfahren soll in erster Linie den
Kleinhandwerkern und vor allem Orlsansäßigen zugute
kommen. Nach den alten Vorschriften war es nicht
möglich, auswärtige Großunternehmer auszuschließen,
wenn deren Angebot dem Mittelpreis zufällig am nächsten
kam. Warum aber soll einer Firma, die mit großen
Kapitalien arbeitet oder ihren Sitz außerhalb der Ge-
meinde hat, aus städtischen Mitteln freiwillig mehr
zugewendet werden, als bei Berücksichtigung des bil-
ligsten annehmbaren Angebots notwendig wäre?

3. Häusig kann ein Unternehmer seine Offerte aus
besonderen Gründen ausnahmsweise niedrig stellen;
das Mittelpreisverfahren schließt die Berücksichtigung von
solchen an sich richtig kalkulierten Angeboten aus.

4. Die für die Anwendung des Miltewreisverfahrens
nach oben gezogene Grenze von 5000 Mark ist immer
willkürlich und führt namentlich dort zu Unbilligkeiten
und Inkonsequenzen, wenn eine größere Arbeit in ver-
schiedene Lose eingeteilt wird, von denen einige nach dem

Mittelpreis, andere nach allgemeinen Grundsätzen zu
vergeben sind.

5. Während einerseits bei der probeweisen Anwen-
dung des Mittelpreisverfahrens sich verschiedene Nachteile
gezeigt haben, sind die erhofften Vorteile ausge-
blieben. Daß qualitativ bessere Arbeit geliefert worden
wäre und für die Mehrausgaben der erhöhte Wertbetrag
der geleisteten Arbeit einen Ersatz geleistet hätte, konnte

nicht festgestellt werden!

Ob diese Ausführungen durchschlagend sind, ist eine

andere Frage. Das Mittelpreisverfahren hat einen ge-

funden Kern; zeigen sich Ungerechtigkeiten oder Mängel,
so hat es die Behörde in der Hand, dieselben durch ge-

eignete Abänderung der Vorschriften zu verunmöglichen.
Da die Gemeinden in dieser Beziehung Vorbilder sein

könnten und sollten, ist eine geringe Mehrausgabe nicht

allzusehr ausschlaggebend. Bewährt sich ein neues Ver-

fahren im Gemeindebetrieb, so werden vermutlich staat-

liche Behörden und selbst Private nach und nach eben-

falls von demselben Gebrauch machen.

Die reuen Submisfionsbedingungen lauten wie folgt:
1. Die freihändige Vergebung tritt ein bei Lieferungen

zum Anschlag von 4000 Mark.

2. Alle übrigen Vergebungen sind in der Regel

öffentlich auszuschreiben.

3 Beschränkte Submissionen sind zulässig bei

Vergebungen im Anschlag bis zu 4000 Mark. Es sollen

jeweils nicht mehr als sechs Unternehmer zur engeren

Submission eingeladen werden.

4. Unter den Submiffionsangeboten behält sich der

Stadtrat die freie Wahl vor.

5 Den Zuschlag soll nach billigem Ermessen das-

jeniqe Angebot erhalten, das bei mäßigen Preisen die

Gewähr für die Lieferung einer guten und mefftermäßigen

Arbeit bietet.

6. Im allgemeinen werden bei nicht erheblichem
Preisunterschiede diejenigen Bewerber den Vorzug er-
halten, die am hiesigen Orte und in eigener Werkstatt
die Arbeit ausführen.

7. Solche Angebote, von denen der Submittent auf
Verlangen nicht den Nachweis zu erbringen vermag, daß
er die angebotene Leistung ohne Verlust vertragsmäßig
auszuführen imstande ist, sind von der Vergebung aus-
zuschließen.

Wie man sieht, hat die Behörde viel mehr freies
Spiel. Ein zweischneidiges Schwert bildet Art. 4. der
mehr oder weniger die folgenden Artikel abschwächt.

In Ludwigshasen a. Rh. hat man nach zwei Probe-
jähren das Mittelpreisverfahren für Angebote bis 4000
Mark dauernd beibehalten.

Wie unrichtig bisweilen gerechnet wird, zeigt fol-
gendes Beispiel aus der Praxis:

Für Fundationsarbeiten tag von einer jungen, aber
gut geleiteten Firma ein Angebot vor, das weit unter
den andern stand. Da es sich um eine Arbeit von über
100,000 Fr. handelte und man mit der vorgeschlagenen
neuen Baumelhode gerne einen Versuch machen wollte,
legte man der Firma nahe, ihre Eingabe nochmals auf
allfällige Fehler nachzuprüfen, indem man sie nochmals
aus die schwierigen Bodenverhältnisse aufmerksam machte.
Die Firma blieb bei ihrem ersten Angebot und erhielt
den Zuschlag. Die Arbeit wurde sachgemäß ausgeführt;
aber die Schwierigkeiten des Terrains verursachten so

viel Arbeit, daß der Unternehmer nachträglich eine er-
kteckliche Mehrforderung geltend machte. Selbstredend
konnte diese keineswegs auch nur teilweise zugesprochen

werden; denn es war gerade das zutage getreten, was
man der Firma besonders erwähnte.

Allgemeine! vaumsen.
Neue Bauordnung in Wiuterthnr. Das Bauamt

hat dem Großen Stadtrat eine Zonenbauordnung
unterbreitet. Diese Bauordnung will der Verschieden-
artigkeit der Verhältnisse einigermaßen gerecht werden.
Denn es ist in der Tat nicht einzusehen, warum an ab-

gelegenen Stellen mit ländlichem Charakter die gleichen

Vorschriften gelten sollen, wie mitten in einer geschlossenen

Altstadt. Diese Bauordnung unterscheidet den alten
Stadtkern, dann das ebene Baugebiet, d. h. die an die

Altstadt sich anschließenden Quartiere und endlich das

Hügelgebiet im Eschenberg, Brühlberg und Lindberg.

In letzterm soll wenigstens bei Einfamilienhäusern Rie-
gelfachwerk zur Anwendung kommen dürfen. Im ebenen

Baugebiet darf mit Ausnahme der Doppelhäuser nur

» vaumeüter una Attbileltten! -<
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bie offene Sauart (aßeiriftefjenbe Häufet) jur Slnroen»

bung fommen unb eS bürfen bie SBobnßäufer nidjt
meßr als oier ©tocfcoerfe haben, einfchließlicf) beS Gerb»

gefdt)offe§. Sine Sefprechung öiefer gonenbauorbnung
im ©emeinbeoeretn fötbexte benn auch erljebfic^e Gèin»

roenbungen ju tage, foroohl oon Seite bet Sfrchiteften,
als and) bet Neftßctifer unb bet guriften unb eS fctjeint
baS letzte 2Bort in bet ©adje nod) nidjt gefprocljen ju fein.

SBautoefen in 3»ridj- 2luf eine Anfrage bet fan»
tonalen Saubireftion hat bet gürd)er engere ©tabtrat
befcf)tcffen, bem ©roßen ©tabtrat unb bet ©emeinbe
bie 3Ibtretung beS gefamten NotroanbarealS an bet
Sabenerftraße, pfammen 12,740 m-, pin ©chäßungS»
mette oon 850,000 gr. jur Uebetbauung fut SejirfSlo»
falitâten p beantragen unb bie Uebetbauung beS jtoifchen»
hinburchführenben ©tücfes bet Sanjleiftraße ju bemitli»

gen unb jroat fo, baß ein einjigeS gemattiges ©ebäube
übet beiben 'fSatjetten erbaut roerben fann, roobei bie

Sanjleiftraße überroölbt metben unb itjr fo ber Setfeßr
betaffen mürbe, ©trafgefangene, bie eine längere @e»

fängniSftrafe abjufi^en tjaben, foften in einem eigens
für ben ganjen Danton außerhalb ber ©tabt ju bauen»
ben ©efängniSljaufe untergebracht metben, ba ber Not»
manbplatj jn merioott für fotcfje ©efängnisbautett fei.
gür bie Släne foil unter ben Nrcßiteften be§ SantonS
eine Sonfutrenj mit einer ißrämienfutfime oon 15,000
bis 20,000 gr. eröffnet metben.

Santoefeu bei ©t. ©ölten. ®a§ gnfiitut Sut3 in
Äronbüfjt ift taut „ïagbtatt" um ben ">J3reiS oon
160,000 gr. an bie ©ticfeteifirma Naumann, Söfd) & Sie.
übergegangen, bie bie Ütnftatt ju einem 9J?äbd^en^eim
umjubauen gebenft.

Saulocfcu in Diorfdmdj. (S-Sorr,) ®le im StJionat

gebruat §ur 3lbftimmung fommenbe neue ©emeinbe»
orb nun g fiel)t für baS Sauraefen oerfcfjiebene ein»

fcßneibenbe Neuerungen oor. ®ie Sürgeroerfammlung
roäßlt einen ©roßen ©emeinberat oon minbeftenS 25
SJiitgtiebern unb auS beffen NUtte ben kleinen ©e»
meinberat oon minbeftenS 5 Niitgliebern.

®et ©roße ©emeinberat fann unter anbcrem Se»

fdjfuß faffen übet:
a) Seroißigung einmaliger im Subget meßt oorge»

fefjener ÜluSgaben bis jum betrage oon gr. 30,000.—
ober in außerorbentficßen gälten, bei einer Stimmen»
meßrßeit oon °/3 ber Nîttglieber, bis auf gr. 60,000.

h) Seroißigung über neue jährlich roiebetfeßrenbe
Ausgaben bis jum Setrage oon gr. 3000 ober, bei
einer Stimmenmehrheit oon -/a ber Niitglieber, bis auf
gr. 6000.

Grinem ÜNitglieb beS Steinen ©emetnberateS mirb
bie Sauoerroaltung unb bie ber teeßnifeßen Setriebe ju»
geteilt. gßm ftefjt jur ©eite bie Saufommiffion unb
ferner finb ihm beigegeben ber ©emeinbeingenieur, ber
©emeinbegeometer, foroie baS nötige Sanjlei» unb $ed)»
niferperfonat.

©eine Sermaltung umfaßt :

1. $aS ©traßemoefen
2. Tiefbau
3. Hochbau unb ©erüftfontrotte
4. geuer=Sotijei unb geuerroehrroejen
5. ®ie Seauffidjtigung unb ben Unterhalt ber

öffentlichen ©ebäube.
6. ®ie 2lnfçhaffung unb ben Unterhalt beS Nlo»

bitiarS für fämtticfje SerroaltungSbureauf.
7. Seauffidjtigung unb Unterhalt ber öffentlichen

Einlagen unb ber griebhöfe
8. ®aS SJiarftroefen
9. ®en ©dßießptah

10. ®aS Satafterroefen

gdtnng („HMfterblatt") Nr. 19

11. ®ie ©aS», 3Baffet» unb ©leftrijdße Sraftoer»
forgung

12. ®aS Schlachthaus
13. ®ie Sabanftalten
14. ®aS 8agerßauS
15. Nßfäßige roeitere tetfjnijche ober inbuftrielle

Setriebe.
®ie gaßresbefolbung biefeS SlbieilungSoorftanbeS ift

auf 5000 bis 7000 gr. feftgefeßt; baS Setreiben eines
Nebenberufes ift nicht geftattet.

Sauten unb Sieferungen finb in ber Negel jur
freien Sonfurreuj auSjufößteiben.

gn einem ©pejialreglement fotlen bie bepglicfjett
©runbfäße feftgefeßt unb baS ©ubmiffionSoerfahren
genauer umfdßrteben merben.

®ie einheimifchen ^anbel» unb ©emerbetreibenben
finb, mit tuntichfter SlbroechStung unter benfelben, mög»
iiçhft ju berüctfichtigen. — gür fleinere Arbeiten unb
Sieferungen fann ein angemeffener îurnuS aufgefteüt
unb Neparafuren unb einzelne Unternehmungen auch ^
Negie ausgeführt roerben.

®er neue Sauoorftanb erhält ein ooügerüttelteS
tNaa^ oon 3lrbeit. Sauleule unb ©eroerbetreibenbe
finb einigermaßen gefpannt, ob biefe neue ©emeinbe»
orbnung roirflief) unter ®ach fornrnt unb met bann jum
Sauoerroalter ernannt mirb. Ueber bie S^rfonenftage
oerlautet bis anf)tn noch 9°r nichts.

Sauiocfeu iu Norfchmh- ®®r 9lrbeiter=Sonfumoerein
hat ben Sau eines neuen SermaltungSgebäubeS be»

fchloffen, beffen Soften anf gr. 270,000 berechnet finb.
gur Sefdjaffung biefeS SetrageS gebenft bie ©enoffen»
fdhaft Obligationen anSjugebeit.

Neuer Sahnhof iu ©oßau. ®er oon ber Sippen»
jellerbahn ju erftellenbe neue Sahnhof in ©oßau foil
gemäß Soranfchlag auf gr. 384,000 ju fteßen fommen.

Sauioefen in Sujeru. ®ie Släne für baS neue
SriegS» unb griebcnSmufeum in Sujern, roelche
ber junge, tüchtige Slrchiteft 31. îfcharner fchuf, finben
ben SeifaU aller fompetenten Seurteiler. gn feinem
ebten, hatmonifchen unb nießt roenig imponierenben
3leußetn unb ©ehmuef, baS ber Umgebung trefflich fidf)
anpaßt, auch ©tabt jur gierbe gereicht, mirb eS

jugleicf) in feinem gnnern allen Nnftänben ber ©dhön»
heit unb gmeefmäßigfeit genügen, fo baß man fid) in
Sejug auf SlnjiehungSfraft unb jebenfaÜS auch gaßall
ben beften Hoffnungen hingeben barf, jumal baS tNufeum
an oorjügliche Serfehtslage ju flehen fommt. @S ift
ju roünfchen, baß bie ©runbfieinlegung unb SoEenbung
beS SaueS unb bamit biefeS roirllich einjigartigen gn=
ftituteS, baS baS g3re/lige ber ©tabt Sujern noch mehr
fteigern foil, in Sälbe oor fich gehen möge. Én bet
ginanjierung mirb roacîer gearbeitet.

Unterhultêarbciteu att ber Nheinfaübrücfe. ®ie
Nheinfallbtücfe mürbe im galjre 1855 auS fogenannten
„2Biechfer Salffteinen" erbaut, bie für bauerhafter gal»

Lack- und Farbenfabrik in Gbur
Verkaufszentrale in Basel 275a

empfiehlt sich als beste und billigste Bezugsquelle für
Möbellacke, Polituren, ßeinpolitur, Poliröl,
rotes Schleiföl, Mattirung, Sarglack, ïjolz-
füller, Wacßs, Leinölfirnis, Kitt, Cerpentin-
öl, Qolzbeizen, Glas- und Flintpapier, Leim,
Spirituslacke, Lackfarben, Emaillacke, Pinsel,

Bronzen etc. etc. —

Jllnstr. schwetz.

die offene Bauart (alleinstehende Häuser) zur Anwen-
dung kommen und es dürfen die Wohnhäuser nicht
mehr als vier Stockwerke haben, einschließlich des Erd-
geschosfes. Eine Besprechung dieser Zonenbauordnung
im Gemeindeverein förderte denn auch erhebliche Ein-
Wendungen zu tage, sowohl von Seite der Architekten,
als auch der Aesthetiker und der Juristen und es scheint
das letzte Wort in der Sache noch nicht gesprochen zu sein.

Bauwesen in Zürich. Auf eine Anfrage der kan-
tonalen Baudirektion hat der Zürcher engere Stadtrat
beschlossen, dem Großen Stadtrat und der Gemeinde
die Abtretung des gesamten Rotwandareals an der
Badenerstraße, zusammen 12,740 m', zum Schätzungs-
werte von 850,000 Fr. zur Ueberbauung für Bezirkslo-
katitäten zu beantragen und die Ueberbauung des zwischen-
hindurchführenden Stückes der Kanzleistraße zu bewilli-
gen und zwar so, daß ein einziges gewalliges Gebäude
über beiden Parzellen erbaut werden kann, wobei die

Kanzleistraße überwölbt werden und ihr so der Verkehr
belassen würde. Strafgefangene, die eine längere Ge-
fängnisstrafe abzusitzen haben, sollen in einem eigens
für den ganzen Kanton außerhalb der Stadt zu bauen-
den Gefängnishause untergebracht werden, da der Rot-
mandplatz zn wertvoll für solche Gefängnisbauten sei.

Für die Pläne soll unter den Architekten des Kantons
eine Konkurrenz mit einer Prämiensuiinne von 15,000
bis 20,000 Fr. eröffnet werden.

Bauwesen bei St. Gallen. Das Institut Lutz in
Kronbühl ist laut „Tagblatt" um den Preis von
160,000 Fr. an die Stickereifirma Baumann, Bösch à Cie.
übergegangen, die die Anstalt zu einem Mädchenheim
umzubauen gedenkt.

Bauwesen in Rorschach. (3-Korr.) Die im Monat
Februar zur Abstimmung kommende neue Gemeinde-
ordn un g sieht für das Bauwesen verschiedene ein-
schneidende Neuerungen vor. Die Bürgeroersammlung
wählt einen Großen Gemeinderat von mindestens 25
Mitgliedern und aus dessen Mitte den Kleinen Ge-
meinderat von mindestens 5 Mitgliedern.

Der Große Gemeinderat kann unter anderem Be-
schluß fassen über:

a) Bewilligung einmaliger im Budget nicht vorge-
sehener Ausgaben bis zum Betrage von Fr. 30,000.—
oder in außerordentlichen Fällen, bei einer Stimmen-
Mehrheit von -/s der Mitglieder, bis auf Fr. 60,000.

d) Bewilligung über neue jährlich wiederkehrende
Ausgaben bis zum Betrage von Fr. 3000 oder, bei
einer Stimmenmehrheit von '/-> der Mitglieder, bis auf
Fr. 6000.

Einem Mitglied des Kleinen Gemetnderates wird
die Bauverwaltung und die der technischen Betriebe zu-
geteilt. Ihm steht zur Seite die Baukommission und
ferner sind ihm beigegeben der Gemeindeingenieur, der
Gemeindegeometer, sowie das nötige Kanzlei- und Tech-
nikerpersonal.

Seine Verwaltung umfaßt:
1. Das Straßenwesen
2. Tiefbau
3. Hochbau und Gerüstkontrolle
4. Feuer-Polizei und Feuerwehrwesen
5. Die Beaufsichtigung und den Unterhalt der

öffentlichen Gebäude.
6. Die Anschaffung und den Unterhalt des Mo-

biliars für sämtliche Verwaltungsbureaux.
7. Beaufsichtigung und Unterhalt der öffentlichen

Anlagen und der Friedhöfe
8. Das Marktwesen
9. Den Schießplatz

10. Das Katasterwesen
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11. Die Gas-, Wasser- und Elektrische Kraftver-
sorgung

12. Das Schlachthaus
13. Die Badanstalten
14. Das Lagerhaus
15. Allfällige weitere technische oder industrielle

Betriebe.
Die Jahresbesoldung dieses Abteilungsoorstandes ist

auf 5000 bis 7000 Fr. festgesetzt; das Betreiben eines
Nebenberufes ist nicht gestattet.

Bauten und Lieferungen sind in der Regel zur
freien Konkurrenz auszuschreiben.

In einem Spezialreglement sollen die bezüglichen
Grundsätze festgesetzt und das Submissionsverfahren
genauer umschrieben werden.

Die einheimischen Handel- und Gewerbetreibenden
sind, mit tunlichster Abwechslung unter denselben, mög-
lichst zu berücksichtigen. — Für kleinere Arbeiten und
Lieferungen kann ein angemessener Turnus aufgestellt
und Reparaturen und einzelne Unternehmungen auch in
Regie ausgeführt werden.

Der neue Bauoorstand erhält ein vollgcrütteltes
Maaß von Arbeit. Bauleute und Gewerbetreibende
sind einigermaßen gespannt, ob diese neue Gemeinde-
ordnung wirklich unter Dach kommt und wer dann zum
Bauverwalter ernannt wird. Ueber die Personenfrage
verlautet bis anhin noch gar nichts.

Bauwesen iu Rorschach. Der Arbeiter-Konsumverein
hat den Bau eines neuen Verwaltungsgebäudes be-

schloffen, dessen Kosten ans Fr. 270,000 berechnet sind.
Zur Beschaffung dieses Betrages gedenkt die Genossen-
schaff Obligationen anszugeben.

Neuer Bahnhof iu Goßau. Der von der Appen-
zellerbahn zu erstellende neue Bahnhos in Goßau soll
gemäß Voranschlag auf Fr. 384,000 zu stehen kommen.

Bauwesen in Luzern. Die Pläne für das neue
Kriegs- und Friedensmuseum in Luzern, welche
der junge, tüchtige Architekt A. Tscharner schuf, finden
den Beifall aller kompetenten Beurteiler. In seinem
edlen, harmonischen und nicht wenig imponierenden
Aeußern und Schmuck, das der Umgebung trefflich sich

anpaßt, auch der Stadt zur Zierde gereicht, wird es
zugleich in seinem Innern allen Anstünden der Schön-
heit und Zweckmäßigkeit genügen, so daß man sich in
Bezug aus Anziehungskraft und jedenfalls auch Inhalt
den besten Hoffnungen hingeben darf, zumal das Museum
an vorzügliche Verkehrslage zu stehen kommt. Es ist
zu wünschen, daß die Grundsteinlegung und Vollendung
des Baues und damit dieses wirklich einzigartigen In-
stitutes, das das Prestige der Stadt Luzern noch mehr
steigern soll, in Bälde vor sich gehen möge. An der
Finanzierung wird wacker gearbeitet.

Unterhallsarbciten an der Rheiufallbrücke. Die
Rheinfallbrücke wurde im Jahre 1855 aus sogenannten
„Wiechser Kalksteinen" erbaut, die für dauerhafter gal-

l.à- iinll fàiàili in lîtiiii'
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Mödellscke, Polituren, keinpolitur, poliröl,
rotes Schleiföl, Msttirung, Znrglsck, Y0I2-
fuller, Wuchs, Leinölfirnis, Kitt, Oerpentin-
öl, yolsdeisen, (Zins- und klintpnpier, I,eiin,
8pirituslacke, lffnckfnrben, Lmsillncke, Pinsel,

Nronzien etc. etc. —
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ten al3 bte Kalffteine in ben nahegelegenen Vrüchen
non Uteuhaufen. gm Saufe ber geit fteöte ftcl) jebod)
herauë, bafj auch biefe ©feine oerroitterten ; baljer rnufp
ten mehrere Pfeiler mit ©tfeneinfaffungen gefd^ü^t roer=
ben. (Spater muffte fogar ein fßfeiler nom gunbamente
au§ neu aufgeführt roerben. ©a fich im gtufjbette breite
unb tiefe Kanäle gehitbet, burch bie pr 2Binter§jeit ba§
meifte SBaffer fliegt, rourbe e§ notroenbig, bafür p
forgen, baff bie gunbamente ber fßfeiler nicht unterhöhlt
roerben. Um bie§ p oerlpten, roerben bie gunbamente
mit Veioneinfaffungen umgeben. ©iefe Slrbeiten muffen
natürlich beim nieberen Sßaffetfianb, atfo pr 2öittter§=
^eit aufgeführt roerben unb finb fehr gefährlich, ©erabe
jetft roerben roieber foldhe ülvbeiten ausgeführt buret)
|>rn. @b. ^fifter, gementbaugefchöft in Stnbelfingen.

gabrifbantc. gn Oberrointerthur baut £>err
©tieffabrifant £>orber in gcauenfelb ein neues ©tieferep
gebäube.

DîcnoUûtiou ber Sllofterfirctjc Söcttiitgeu. ©er ©rofje
Vat bef Kanton§ 9Iargau ftelite für bie ötenooation ber
Kfofierfird)e unb be§ Kcettjgangeê in SBeüingen eine
erfte fHate iron gr. 5000 ein. ©ie ©efamtrenonationen
foflen auf gr. 70,000 p flehen fommen.

21« ber Dîcuhforreîtiou bei ©ggeitttiil'-gifcl)bad) finb
berjeit ja. 70 Arbeiter befd)äfiigt. ©ie ©ätigfeit be§
Korreftion§unternef)men§ erftrecît fich eine Sänge
Don etroa 3Ys Kilometer.

Schnlhanébautetî. ©ie ©chulgemeinbe gelben (©hr.)
hat ben Sau einef @djulf)aufe§ befdhloffen. — 2lud)
Seil (©öfjtal) erfteüt ein neuef ©djulhau§ mit einem

Kofienaufroanb uon 50,000 grauten.

ümebiedettes.
Strcifflaufcl bei Saubcrträgcn itt Süötntcrthur. ©er

©roffe ©tabtrat hat auf 9fnlajf bef Sauef einef © cl) u I

haufef für bie Vauoerträge eine ©treiftlaufel angenom*
men, bie folgenben ÎBortlaut hat: „DIrbeitfftörungen,
roelcfje auf bem Ulrbeitfoerhältnif heworgefjen, tonnen
eine Verlängerung ber ©rfüllungsfriften unb bamit für
biefe geit Vefreiung oon ©dhabenerfatj unb Konoen=

tionalftrafe beroirfen, fofern ber Unternehmer beroeift,
bafj er pr Verhütung ber Störungen bafjenige getan
hat, traf ihm unter Verüdtfichtigung ber tonfreten Ver=

höltniffe pgemutet roerben tonnte."

gn ben ©ce uerfunfen finb am 24. ganuar infolge
nieberen 2öaffer ftanb e§ im Steinbruch bef foeun Kent'

tonfrat Vogt, Dîuolen, ca. 2000 m* Çaufteine famt
angelegtem Sagetplah. ©er Vefi^er erleibet hterburci)

großen Schaben.

©ägerciungliicf. gn Vulle ftanb in einer ©ägerei
plöhlich ba§ ©ägeroett ftiH. SJlan unterfudjte bie 9Jla=

fdftnerie unb fanb in berfetben ben fdjrecflid) oerftünu
melten Seichnam einef 13jährigen 9Jläbchen§ namenf
SRoUiet.. ©a§ unglüctliche Kinb füllte in nädhfter 91ähe

bef ©tiebrabeé einen ©act mit ©ägmeljt, rourbe babei

oon ber ©ranêmiffion erfaßt unb fanb fo einen fehreef-

lichen Sob.

Sie tpoljforporiitiou ©ielOborf, bie, roie allgemein
befannt, über eine f«f)öne Slnjahl oon jßradjtejemplaren
oon Sßalbbäumen oerfügt, oertaufte letjte SQBoche fünf
tannene ©ägeftämme um runb 1500 gr., ber größte

galt 400 gr.

Gralichs Heublumenseife enthält die heilkräftigsten
Stoffe von Wald-u.Wiesenblumen. Preis 65Cts.Uebarall käuflich.

^oljbau im ©ibbcbcttgcbiet. lieber bie V3iberftanb§
fähigteit ber fpoljfonftruftionen wirb noch mitgeteilt :

9lu§ fpolj gut fonftruierte Vauten, allen ooran Vlocf
häufer unb foldje mit fogenannten Sehmftatenroänben,
hielten felbft ben f)efligften ©rbftöjjen fehr guten 3Biber=
ftanb. gn geringerem tlflafte roar bie§ bei ausgemauerten
fpoljrtegelroänben ber galt. @ut fonftruierte unb folib
abgebunbeue ®ad)fiühle hielten fleh tabello§, fogar bei

foldjen ©ebäuben, beten SRauern butch bie ©rbftöfje
erheblich beformiert würben. 9lud) blieb bei folgen
©äd)ern in ben weiften gällen bie giegelbeöad)iun faft
unoerfchrt, bi§ auf foldje ©eile, bie Durch herabfaHenbe
Dlauchfangföpfe, ©iebetmauerteile jc. befdjäbigt würben.

Um tteubemalte .Bhirow tron beut iiblctt ©eritd) ju
befrcteit, ftellt man tu bie fUJitte be§ 3immer§ ein ©e^

fäh mit glühenben Kohlen, fdhüttet jroei bi^ brei ^änbe
Doli SOSachholberbeeren barauf unb fehltest fämtliche
genfter unb ©üten, auch ben Dfen. Stad) 24 ©tunben
ift ber bent Veuanftrich anhaftenbe ©eritcb gänjlich oer=

fchrourbett. ÄRan muff bann ba§ gimmer gehörig lüf=
ten, che man fich länger barin aufhält. SSährenb be§

lftäu(hern§ barf ba§ gtmmer nicht betreten werben, ©ie
©apeten unb SRöbel erleiben baburch feinen ©djaben,
im ©egenteif, fie werben baburch jiemfidj mottenficher.

Bei fldre$$ettänäerungeti
etfttrffctt mir Die geehrte« SKbomtentctt, uebft ber itrttett
auch bic nltc Slbteffe mitzuteilen, ttnt grrtilraer ju her«

nteibett. ©te ©jçpebttiou.
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ein tüchtiges, oon handweritlichent und Kunst-
lerischem Uerständnis durchdrungenes OlerK in
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ten als die Kalksteine in den nahegelegenen Brüchen
von Neuhausen. Im Laufe der Zeit stellte sich jedoch
heraus, daß auch diese Steine verwitterten; daher muß-
ten mehrere Pfeiler mit Eiseneinfassungen geschützt wer-
den. Später mußte sogar ein Pfeiler vom Fundamente
aus neu aufgeführt werden. Da sich im Flußbette breite
und tiefe Kanäle gebildet, durch die zur Winterszeit das
meiste Wasser fließt, wurde es notwendig, dafür zu
sorgen, daß die Fundamente der Pfeiler nicht unterhöhlt
werden. Um dies zu verhüten, werden die Fundamente
mit Betoneinfassungen umgeben. Diese Arbeiten müssen
natürlich beim niederen Wasserstand, also zur Winters-
zeit ausgeführt werden und sind sehr gefährlich. Gerade
jetzt werden wieder solche Arbeiten ausgeführt durch
Hrn. Ed. Pfister, Zemenlbaugeschäft in Andelfingen.

Fabrikbantc. In Oberwinterthur baut Herr
Stickfabrikant Horber in Fcauenfeld ein neues Stickerei-
gebäude.

Renovation der Klosterkirche Wcttingen. Der Große
Rat des Kantons Aargau stellte für die Renovation der
Klosterkirche und des Kceuzganges in Wettingen eine
erste Rate von Fr. 5000 ein. Die Gesamtrenovalionen
sollen auf Fr. 70,000 zu stehen kommen.

An der Ncußkorrektion bei Eggenwil-Fischbach sind
derzeit za. 70 Arbeiter beschäftigt. Die Tätigkeit des
Korrektionsunternehmens erstreckt sich aus eine Länge
von etwa lU/z Kilometer.

Schnlhansbautcn. Die Schulgemeinde Feld en (Thr.)
hat den Bau eines Schulhauses beschlossen. — Auch
Zell (Tößlal) erstellt ein neues Schulhaus mit einem

Kostenaufwand von 50,000 Franken.

llerschleüenes.
Streikklausel bei Bauverträgen in Wintcrthur. Der

Große Stadtrat hat aus Anlaß des Baues eines Schul-
Hauses für die Bauverträge eine Streikklausel angenom-
men, die folgenden Wortlaut hatt „Arbeilsstöcungen,
welche aus dem Arbeitsverhältnis hervorgehen, können
eine Verlängerung der Erfüllungsfristen und damit für
diese Zeit Befreiung von Schadenersatz und Können-
tionalstrase bewirken, sosern der Unternehmer beweist,
daß er zur Verhütung der Störungen dasjenige getan
hat, was ihm unter Berücksichtigung der konkreten Ver-
chältnisse zugemutet werden konnte."

In den See versunken sind am 24. Januar infolge
niederen Wasserstandes im Steinbruch des Herrn Kam
tonsrat Vogt, Nuolen, ca. 2000 Hausteine samt

angelegtem 'Lagerplatz. Der Besitzer erleidet hierdurch
großen Schaden.

Sägerciungliick. In Bulle stand in einer Sägerei
plötzlich das Sägewerk still. Man untersuchte die Ma-
schinerie und fand in derselben den schrecklich verstüm-
weiten Leichnam eines 13jährigen Mädchens namens
Molliet. Das unglückliche Kind füllte in nächster Nähe
des Triebrades einen Sack mit Sägmehl, wurde dabei

von der Transmission erfaßt und fand so einen schreck-

lichen Tod.

Die Holzkorporation Dielsdorf, die, wie allgemein
bekannt, über eine schöne Anzahl von Prachtexemplaren

von Waldbäumen verfügt, verkaufte letzte Woche fünf
tannene Sägestämme um rund 1500 Fr., der größte

galt 400 Fr.

Lîi-olîvNs tteudlurnenseif« klltbült clis beilbriitìiAsten
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Holzbau im Eldbcbcngcbiet. Ueber die Widerstands-
fähigkeit der Holzkonstruktionen wird noch mitgeteilt:
Aus Holz gut konstruierte Bauten, allen voran Block-
Häuser und solche mit sogenannten Lehmstakenwänden,
hielten selbst den hef-igsten Erdstößen sehr guten Wider-
stand. In geringerem Maße war dies bei ausgemauerten
Holzriegelwänden der Fall. Gut konstruierte und solid
abgebundene Dachstühle hielten sich tadellos, sogar bei

solchen Gebäuden, deren Mauern durch die Erdstöße
erheblich deformiert wurden. Auch blieb bei solchen
Dächern in den meisten Fällen die Ziegelbedachun r fast
unversehrt, bis auf solche Teile, die durch Herabsallende
Rauchfangköpse, Giebelmauerteile ?c. beschädigt wurden.

Um neubemalte Zimmer von dem üblen Geruch zu
befreien, stellt man in die Mitte des Zimmers ein Ge-

faß mit glühenden Kohlen, schüttet zwei bis drei Hände
voll Wachholderbeeren darauf und schließt sämtliche
Fenster und Türen, auch den Ofen. Nach 24 Stunden
ist der den: Neuanstrich anhaftende Geruch gänzlich ver-
schwunden Man muß dann das Zimmer gehörig lüf-
ten, ihe man sich länger darin aufhält. Während des

Räucherns darf das Zimmer nicht betreten werden. Die
Tapeten und Möbel erleiden dadurch keinen Schaden,
im Gegenteil, sie werden dadurch ziemlich mottensicher.

Sei Mlêssenânàungen
ersuchen wir die geehrte» Abonnenten, nebst der neuen
auch die alte Adresse mitzuteilen, um Irrtümer zu ver-
meiden. Die Expedition.
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